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RS OGH 1983/6/30 6Ob6/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1983

Norm

ABGB §1404

EGZPO ArtXLIII

ZPO §304

ZPO §308

Rechtssatz

Die Erfüllungsübernahme begründet nur ein Rechtsverhältnis zwischen Erfüllungsübernehmer und Schuldner, an dem

der Gläubiger nicht beteiligt ist. Die diesbezügliche Vertragsurkunde ist daher mangels Beurkundung eines

gegenseitigen Rechtsverhältnisses hinsichtlich Gläubiger und Erfüllungsübernehmer nicht gemeinschaftlich.

Entscheidungstexte

6 Ob 6/83

Entscheidungstext OGH 30.06.1983 6 Ob 6/83
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